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EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
MWST Mehrwertsteuer
WUST Warenumsatzsteuer

DFF Département fédéral des finances
ONU Organisation des Nations unies
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
ICHA Impôt sur le chiffre d'affaires
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Klage eines Bieler Ehepaars vor dem Berner Verwaltungsgericht rückte im Mai 2020
die diskriminierende Praxis einiger Kantone bezüglich des Verfahrens rund um die
Erhebung der Steuern von Ehepaaren ins Licht der medialen und politischen
Aufmerksamkeit. Das Paar hatte sich dagegen gewehrt, dass sich Formulare zur
Steuererklärung von Verheirateten im Kanton Bern nur an den Ehemann richteten und
dieser somit der alleinige Begründer des Steuerfalls sei. Frauen werden hingegen
lediglich als Zweitpersonen aufgeführt. Zudem würden das Formular der
Steuererklärung sowie sämtliche Quittungen über Rückzahlungen und Ratenzahlungen
bei getrennten Wohnsitzen nur an denjenigen des Ehemanns geschickt und
ausschliesslich an diesen adressiert. Die Ehefrau hatte überdies erfolglos versucht, eine
Fristerstreckung zu beantragen; das Onlineformular erlaubte die aber ausschliesslich
dem Ehemann. Schliesslich durfte auch das Konto für Rückzahlungen nur auf den
Ehemann oder auf beide Ehepartner lauten, nicht aber ausschliesslich auf die Ehefrau.
In der Folge übte das Paar zivilen Ungehorsam und weigerte sich, das Formular zur
Steuererklärung auszufüllen. Die stattdessen eingereichte handschriftliche
Steuererklärung auf neutralem Papier akzeptierten die Steuerbehörden jedoch nicht,
schätzten das Paar ein und erteilten ihnen eine Busse wegen fehlender Steuererklärung.
Damit zog das Ehepaar nun vor das Verwaltungsgericht und forderte einen frei
wählbaren Dossierhalter oder eine frei wählbare Dossierhalterin, wie es bei
gleichgeschlechtlichen Paaren bereits möglich ist, sowie geschlechtsneutral formulierte
Formulare, eine Aufhebung der Bussen und Mahngebühren, Schadenersatz für ihren
Aufwand (CHF 5482) sowie eine Genugtuung (CHF 2000). 
Gegenüber den Medien forderte die Anwältin des Paars, alt-Nationalrätin Margret
Kiener-Nellen (sp, BE) Finanzminister Maurer zum Handeln auf, zumal das EFD die
Oberaufsicht über die kantonalen Steuerverfahren trage. Dabei gehe es nicht nur um
Fairness, es solle auch überprüft werden, inwiefern «finanzielle Risiken aus der
Ungleichbehandlung» entstünden. Betroffen sei überdies nicht nur der Kanton Bern,
sondern auch zahlreiche weitere Kantone, etwa Zürich, Genf oder Solothurn, war den
Medien zu entnehmen. In einer Interpellation wollte Ursula Schneider Schüttel (sp, FR;
Ip. 20.3528) vom Bundesrat wissen, ob er von der Problematik Kenntnis habe, ob er
interveniert habe oder intervenieren werde und ob ein entsprechendes Kreisschreiben
verfasst werden solle. Die auf die Herbstsession 2020 angesetzte Diskussion zu dem
Thema wurde verschoben.
Erste Folgen hatte das Gerichtsverfahren im Kanton Zürich. Dieser entschied aufgrund
entsprechender kantonaler Vorstösse, die Steuererklärung zukünftig geschlechtsneutral
zu formulieren, beliess die Trägerschaft des Steuerdossiers jedoch aus
organisatorischen Gründen beim Mann. Die Berner Steuerverwaltung lehnte eine
Änderung als zu aufwändig ab. Das klagende Ehepaar ergänzte seine Argumentation in
der Folge um einen Verweis auf die UNO-Frauenkonvention, was die Medien auf die
Möglichkeit einer allfälligen zukünftigen Klage vor dem EGMR verweisen liess. 1
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Im Oktober 2020 erliess das Bundesgericht sein Urteil gegen die Beschwerde des
Vereins Human Life sowie mehrerer Privatpersonen gegen den Rückzug der
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» durch die CVP. Darin
hielt es fest, dass ein Komitee eine eidgenössische Initiative gemäss Bundesgesetz über
die politischen Rechte solange zurückziehen könne, bis der Bundesrat den
Abstimmungstermin festgesetzt habe. Da mit dieser Bestimmung sichergestellt werden
solle, dass eine Initiative nicht kurz vor der Abstimmung zurückgezogen werde, gebe es
keinen Grund, sie in diesem speziellen Fall nicht anzuwenden. Auch den Vorwurf,
wonach der Rückzug gegen die Abstimmungsfreiheit verstosse, verneinte das Gericht.
Es gebe keinen Anspruch auf eine Anerkennung eines Abstimmungsergebnisses, bei
dem der freie Wille der Stimmberechtigten nicht unverfälscht zum Ausdruck gekommen
sei. Nach Aufhebung der Abstimmung sei ihre Wiederholung für die Wiederherstellung
des «Vertrauens der Stimmberechtigten in die demokratischen Prozesse» nicht
notwendig. Schliesslich habe der Rückzug nicht gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben verstossen, zumal es für einen Rückzug keines besonderen Grundes bedürfe. 2
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Indirekte Steuern

Im Streit um die Geschäftsspesenabzüge ging die Steuerverwaltung als Siegerin hervor.
Das Bundesgericht erklärte die angefochtene Regelung in der MWSt-Verordnung,
wonach die Vorsteuer auf Geschäftsspesen für Übernachtungen, Verpflegungen und
Getränke sowie Reiseausgaben nur zu 50% abgezogen werden kann, als
verfassungskonform. Auch die Leasing-Branche, die die Mehrwertbesteuerung von
Leasingraten für Gebrauchsgüter, auf denen noch die Wust bezahlt worden war, als
verfassungswidrig bezeichnet hatte, unterlag vor Bundesgericht. Damit wurden für den
Bund Rückerstattungen von weit über einer Milliarde Franken hinfällig. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.1997
EVA MÜLLER

1) Ip. 20.3528; SoZ, 17.5., 24.5.20; NZZ, 26.6.20; SoZ, 30.8.20
2) Bundesgerichtsurteil 1C_105_2020; Medienmitteilung Human Life vom 9.11.20
3) Presse vom 15.3. und 22.5.97
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